
Demgegenüber hat dem Senat offensichtlich der Ge
danke Schwierigkeiten bereitet, daß die Ausstattung 
„da sein muß, wenn das Kind zur Welt kommt", also 
nicht von der erst nach der Geburt fällig werdenden 
Unterhaltsrente gezahlt werden könne. Bei sorgfälti
gerer Arbeit wäre dem Senat aber nicht entgangen, 
daß § U16 BGB die Möglichkeit eröffnet, die Hinter
legung der Unterhaltsrente für die ersten drei Monate 
schon vor der Geburt des Kindes zu erzwingen und 
ihre Auszahlung sofort nach der Geburt zu erlangen, 
also durchaus rechtzeitig für die Anschaffung der not
wendigsten Sachen; davon, daß die gesamte Ausstat
tung schon fix und fertig vor der Geburt daliegen 
müsse, wie es der Ehrgeiz der deutschen Bürgersfrau 
war, kann natürlich nicht die Rede sein. Die Berück
sichtigung des § 1716 hätte den Senat wahrscheinlich 
auch davor bewahrt, die fehlerhafte Abtrennung der 
„einmaligen Leistungen“ vom „laufenden Unterhalt“ 
vorzunehmen, denn diese Vorschrift ist ja gerade im 
Hinblick auf die Notwendigkeit größerer Ausgaben 
bei der Geburt des Kindes geschaffen worden, und der 
Umstand, daß zu ihrer Begleichung, d. h. zur Beschaf
fung der Erstlingsausstattung, die für 3 Monate vor
ausbezahlte Rente bestimmt ist, zeigt deutlich genug, 
daß das Gesetz eine Verpflichtung zu einmaligen Lei
stungen neben der Rentenzahlung nicht kennt.

Übrigens ergibt sich die Brüchigkeit der Entscheidung 
ganz klar aus ihren Darlegungen über die Kosten des 
Kinderwagens. Mit ihrem Argument, auch der eheliche 
Vater beteilige sich an den Kosten dafür und infolge
dessen müsse der nichteheliche Vater ebenfalls heran
gezogen werden, hätte sie natürlich auch die Zubilli
gung der Kosten für den Kinderwagen begründen 
können, zumal es sich bei ihm doch auch um eine ein
malige Leistung und zudem um das teuerste Stück der 
Ausstattung handelt; aber vor dieser Konsequenz scheut 
das Urteil zurück und erklärt plötzlich ganz richtig, der 
Wagen müsse von den laufenden Unterhaltsrenten be
zahlt werden. Und um seine Inkonsequenz zu recht- 
fertigen, sieht es sich zu der seltsamen Behauptung 
genötigt, ein Kinderwagen sei kein Teil einer Erstlings
ausstattung, weil er erst zwei bis drei Wochen nach 
der Geburt benötigt werde !!

Der Beklagte im vorliegenden Falle ist, wie wir aus 
dem Urteil erfahren, zur Zahlung von monatlich 65 DM 
Unterhalt für das Kind verurteilt worden, also zum 
Doppelten dessen, was die Rechtsprechung üblicher
weise als Mindestunterhaltsbedarf für ein Kleinkind 
ansieht. Diese Zahlung, zu der die ein höheres Ein
kommen als der Beklagte besitzende Klägerin eine 
weitere Summe beisteuern muß, sollte zur Befriedigung 
der angemessenen Unterhaltsansprüche einschließlich 
der einmaligen Anschaffungen genügen, d. h. die exorbi
tante Forderung der Klägerin — wieviel werktätige 
Familien können 677 DM für eine Erstlingsausstattung 
auf den Tisch legen?! — hätte zur Gänze abgewiesen 
werden müssen.

Abschließend noch ein Wort zur Anwendung des 
Art. 33 der Verfassung und zur Rechtslage nach dem 
FGB-Entwurf. Ich sagte bereits, daß für unser Pro
blem ein Vergleich zwischen der Rechtslage eines nicht
ehelichen und der eines ehelichen Kindes äußersten
falls insoweit zulässig ist, als es sich um eheliche Kin
der handelt, deren Vater den Unterhalt ebenfalls in 
Form einer Geldrente zahlt. Dieser Vergleich aber er
gibt keine Benachteiligung des nichtehelichen Kindes: 
in beiden Fällen ist die Höhe der Rente nach denselben 
Gesichtspunkten zu bemessen, in beiden Fällen besteht 
keine Verpflichtung zur Gewährung von „einmaligen 
Leistungen“ neben der Rente. Der Versuch aber, eine 
Benachteiligung des nichtehelichen Kindes damit zu 
begründen, daß man seine Lage derjenigen des mit dem 
Vater zusammenlebenden ehelichen Kindes gegenüber
stellt, wäre wiederum eine jener formalen und mecha
nistischen Auslegungen des Art. 33, die dieser Verfas
sungsnorm durch Gleichsetzung ungleichartiger Lebens
verhältnisse Gewalt antun. Aus dem Wesen des Zu
sammenlebens von Unterhaltsverpflichteten und Un
terhaltsberechtigten folgt 'die Gewährung des Unter
halts in natura, d. h. die Anschaffung der konkreten, 
zum Lebensbedarf gehörenden einzelnen Gegenstände, 
aus dem Wesen des Getrenntlebens aber die Gewährung 
des Unterhalts in Form einer Geldrente. Beide For
men der Unterhaltsgewährung haben, wie wir sahen,

ihre Eigengesetzlichkeit, man kann sie nicht vermischen, 
d. h. demjenigen, der eine Rente zahlt, auch noch die 
Bezahlung von Einzelgegenständen aufgeben. Wenn 
also der mit dem Kind zusammenlebende eheliche 
Vater zum Ankauf der Erstlingsausstattung verpflichtet 
ist, der nichteheliche Vater aber nicht, so ist das keine 
willkürliche Benachteiligung des nichtehelichen Kindes, 
sondern folgt notwendig aus der Wesensverschiedenheit 
der Art der Unterhaltsgewährung. Außerdem aber be
deutet der Umstand, daß der nichteheliche Vater zu 
derartigen Einzelleistungen nicht verpflichtet ist, kei
neswegs, daß er im Endergebnis weniger an Unterhalt 
aufwendet als der mit dem Kinde zusammenlebende 
eheliche Vater, im Gegenteil: ist die Rente der Höhe 
nach richtig bemessen, so müssen bei gleichen wirt
schaftlichen Verhältnissen die von jedem dieser Väter 
insgesamt aufgewendeten Leistungen einander etwa 
entsprechen.

Daraus, daß nach § 71 Abs. 3 des Entwurfs der nicht
eheliche Vater auch in Zukunft den Unterhalt in Form 
einer Geldrente schulden soll, geht hervor, daß eine 
Änderung der sich aus den vorstehenden Ausführungen 
ergebenden Rechtslage auch nach Inkrafttreten des 
neuen FGB nicht in Frage kommt.

Prof. Dr. Hans N a t h a n ,  
Dekan der Juristischen Fakultät 

der Humboldt-Universität
§§ 459, 462, 467 BGB.
Fabrikationsfehler in einer Ware, die ihrem Preise 

nach ein Wertobjekt darstellt, berechtigen auch dann 
zur' Wandlung, wenn sie nach gutachtlicher Äußerung 
nur Schönheitsfehler sind und der Gebrauchswert der 
Ware hierdurch nicht gemindert ist.

BG Rostock, Urt. vom 6. Mai 1954 — SV 34/54.
Der Kläger kaufte durch seine Ehefrau am 13. Dezember 1952 

in einem HO-Kaufhaus einen Teppich zum Preise von 885 DM 
Im April 1953 zeigte sich, daß der in heller Farbe gehaltene 
Teppich nach und nach dunkler wurde und quer über den 
Teppich ein deutlich sichtbarer Bruchstreifen verlief. Der 
Kläger setzte die Beklagte davon umgehend in Kenntnis und 
erhob Mängelrüge. Darauf erschien die erste Einkäuferin der 
Beklagten, die ebenfalls die Beanstandungen feststellte, worauf 
der Teppich von der Beklagten zur weiteren Prüfung abgeholt 
wurde. Diese Prüfung ergab, daß der Teppich durch die Her
stellerfirma nicht ordnungsgemäß entfettet war. Als sich auch 
nach erfolgter Reinigung durch die Herstellerfirma, die auf 
Veranlassung der Beklagten vorgenommen wurde, der in der 
Mitte des Teppichs befindliche Bruchstreifen nicht beseitigen 
ließ, wurde der Teppich durch die Beklagte an das Deutsche 
Amt für Material- und Warenprüfung zum Zwecke der Fest
stellungen der Fehlerquellen gesandt. Diese Prüfung ergab, daß 
der Bruch durch eine „Regulierstelle“ entstanden war. Zu
sammenfassend wurde in dem Gutachten erwähnt, daß der 
Teppich zwar Schönheitsfehler aufweise, die aber keinen aus
reichenden Grund für die Beanstandungen geben könnten, da 
der Gebrauchswert nicht gemindert sei.

Der Kläger hat daraufhin Klage erhoben mit dem Anträge,' 
die Beklagte kostenpflichtig zu verurteilen, an den Kläger 
885 DM zu zahlen.

Zur Begründung hat er vorgetragen, bei dem Kauf des 
Teppichs habe er sich vor allem von dessen Aussehen leiten 
lassen. Wenn er nur auf den Gebrauchswert bedacht gewesen 
sei, so würde er einen derart hohen Preis nicht angelegt haben.

Das Kreisgericht hat gemäß Klageantrag erkannt und dis 
Urteil gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 950 DM für vor
läufig vollstreckbar erklärt.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt.
Zur Begründung hat sie geltend gemacht, die Feststellungen 

des Vordergerichts ständen im Gegensatz zum Gutachten des 
Deutschen Amtes für Material- und Warenprüfung, das dem 
Vordergericht als Grundlage seiner Entscheidung gedient habe. 
Das Gutachten spreche keinesfalls von einem Fabrikations
fehler, wie es das Kreisgericht getan habe, sondern davon, daß 
die Bruchstelle durch eine „Regulierstelle“ entstanden sei und 
sich nicht nachteilig auf den Gebrauchswert des Teppichs aus
wirken könne, so daß der geringe Schönheitsfehler in Kauf 
genommen werden müsse. Orientteppiche würden im übrigen 
auch einer Gütekontrolle unterzogen. Demnach hätte das Kreis
gericht schlußfolgern müssen, daß die geringe, kaum sichtbare 
Ungleichheit des Flors die Wertminderung des Teppichs nicht 
erheblich mache. Wenn schon von einer Wertminderung die 
Rede sei, dann sei diese völlig unbedeutend, so daß gemäß § 459 
Abs. 1 Satz 2 BGB die Mängelrüge nicht durchgreifen könne.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
•Die Berufung ist zwar frist- und formgerecht einge

legt, sachlich jedoch nicht begründet.
Zutreffend hat das Kreisgericht der vom Kläger be

gehrten Wandlung des Kaufvertrages in Anwendung 
der Bestimmungen der §§ 459, 462, 467, 346 ff. BGB zu
gestimmt. Fest steht eindeutig, daß der vom Kläger 
bei der Beklagten zum Preise von 885 DM gekaufte 
Teppich bereits beim Abschluß des Kaufvertrages ver
schiedene Mängel aufgewiesen hat und auch heute 
noch zeigt. Diese Feststellung ergibt sich aus dem
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